
9~~ (le~,..Bei18gen z~den 9tep.cJ5~.!:a1?El:sch_~.:9-_E~::9t~kol1en des 
Bundesrateß 

B e r i c 11 t 
(~es l\.u_sschusssr:; fiil"\ Vel-fasSll.rlgs-ulld Recb:tsangeleße.nhei ten 

über den Gesetzes"oeschluß des Nationalrates vom 3. Juli 1973) 
1)~:;treffend ein J3tllldesverfassu.n.gsgesetz zur DUI'cbflihru.ng des 

Irltel"lr18tio1:1alen tJli81~eil1};:oIüHlen[:: ·~"ber ö.ie Beseii;igl1ug aller .Formen 

Anlä31ich der Genehmigung des Internationalen überein­

komTI1onf.:l ü"oer die Beseitigung rassischer Diskriminierung hat 

der N3tionalrat beschlossen, daß dieser Staatsvertrag durch 

die El'18ssung von Gesetzen zu erfüLl.en ist~ Der vorliegende 
Gesetzesbeschluß das Nationalrates hat dementsprechend ein 
'f·' l' t ~ 1~""" ... ~ ty, . '1...-mn08svcr .. 8ssungsgesc··'z zur lJurCD.1Unrung GleSeS uoereJ.Ill:\.Ommens 

zum Gegenstand~· Der Ge setzesbeschluß sieht im Silli"1e des ge-

113:i::nten St;E!G,tsvertrages die Ausdehnung des verfassungsgesetz-

lieh garantierten Gleichheitssatzes Buf die Behandlung von 
Ausländern untereinander vor4 Durch die in Aussich-'r; genommene 

,:rerd en die geltenden Bestimmungen der öster-

reichischen Ver'fassungsrechtsordnung übe:: die Gleich..'rleit 'Tor 
'dem Gesetz lediglich ergänzta Durch Art .. lAbs. 1 des Gesetzes­

beschlusses soll auch'klargestellt werden, daß das Diskrimi­

nierungsverbot nicht nur die Vollziehul1g, sondern auch die Ge­
setzgebung bindet. ~ie bisher sollen sachlich gerechtfertigte 

Unterscheidungen zulässig 'bleiben. Es bleibt auch die t1öglich­

keit bestehen~ Sonderregelungen zu treffen, die nur für In-

Der Ausschuß für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten 
hat die gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung am 17. Juli 

1973 in Verhandlung gezogen und einstimmig beschlossen, 
dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben .. 
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Als Erge-onis seiner Beratung stellt der Ausschuß 

für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten sarni t den Antr~, 

der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 

3.JUli.l973, betreffend ein Bundesverfassungsgesetz. zur 

Durchführung des Internationalen Übereinkommens über die 

Besei tigung aller Formen rassischer Diskriminierung, 'tlird 

kein. Einspruch erhoben~ 

BeI\j .. ch'teI")statter 
Dr~ F ruh s tor f·e r 

Obmann 
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